Vorlage für Stellungnahme der Gemeinden zum Objektblatt Flughafen Zürich


     , Montag, 25. Oktober 2010 

Einschreiben

Bundesamt für Zivilluftfahrt 

3003 Bern

Stellungnahme zum SIL-Objektblatt für den Flughafen Zürich

Sehr geehrter Herr Dr. Müller

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne reichen wir Ihnen im Zuge der öffentlichen Anhörung vom 23. August 2010 bis 29. Oktober 2010 fristgerecht unsere Vernehmlassung zum SIL-Objektblatt Flughafen Zürich ein.

Zum SIL-Objektblatt Flughafen Zürich nehmen wir im Einzelnen wie folgt Stellung:

1) Grundsätzliche Fluglärmverteilung

Der Entwurf des Objektblatts Flughafen Zürich zementiert mit sämtlichen Varianten die deutliche Nordausrichtung des Flughaftens Zürich. Damit werden Aargauer Gemeinden zugunsten v.a. der südlichen Flughafenregion im Kanton Zürich neu derart mit Fluglärm belastet, dass Planungswerte überschritten werden. Der Kanton Aargau soll u.a. mit dem gekröpften Nordanflug frühmorgens in der Variante EDVO-G und mit lärmintensiven Nordstarts grosser Maschinen nachts mit Linkskurve in allen Varianten neu zusätzlich belastet werden. Dies lehnen wir ab. Im Zuge einer anzustrebenden Fluglärmverteilung, die alle Regionen um den Flughafen einbezieht, ist auch dem Süden ein höherer Anteil von Flugbewegungen v.a. in den Betriebsrandzeiten zuzuweisen.

2) Grundforderung von 8 Stunden Nachtruhe, 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr
Wir fordern die konsequente Einhaltung von 8 Stunden Nachtruhe von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr. Durch die Einstellung des Flugbetriebs ab 22:00 Uhr wird dem Ruhe- und Schlafbedürfnis der Wohnbevölkerung rund um den Flughafen Rechnung getragen und es wird die Überschreitung des Planungswert ES II Nachtbetrieb in Aargauer Gemeinden vermieden.

Die nachfolgenden Ausführungen betreffend den geplanten Nachtbetrieb erfolgen rein eventualiter für den Fall, dass unserem Grundanliegen von 8 Stunden Nachruhe von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr nicht entsprochen würde.

3) Nachtflugsperrzeiten

Eine Nachtflugsperrzeit von 23.00 Uhr respektive 23.30 Uhr bei Verspätungsabbau bis 06.00 Uhr muss zwingend im Objektblatt Flughafen Zürich verankert werden. Die derzeit im Entwurf des Objektblatts S. 10 und 19 vorgesehene Möglichkeit, im Betriebsregelement Ausnahmeregelungen für den zusätzlichen Verspätungsabbau in der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 00.30 Uhr vorzusehen, wird kategorisch abgelehnt. 6,5 respektive 7 Stunden Nachtruhe sind das absolute Minimum und trägt nicht einmal dem durchschnittlichen Bedürfnis der Bevölkerung, schon gar nicht dem erweiterten Schlafbedürfnis von Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit gemäss Art. 13 Abs. 2 USG, Rechnung. 

Zwischen 23.30 Uhr und 00.30 Uhr darf kein Verspätungsabbau stattfinden. In dieser Zeit dürfen nur Flüge bei ausserordentlichen Ereignissen bewilligt werden.

4) Verzicht Surbtalroute und keine Überschreitung Planungswert ES II Nachtbetrieb auf in Aargauer Gemeinden
Gemäss der Karte 2 der Erläuterungen zum Entwurf des SIL-Objektblatts Zürich werden der Planungswert ES II Nachtbetrieb in den Gemeinden Lengnau, Schneisingen, Siglistorf und Fisibach, Wislikofen und Ehrendingen überschritten. Diese Überschreitung ist bedingt durch die Abflüge nordwärts in der ersten Nachtstunde mit Linkskurve und Weiterflug u.a. auf der neuen Flugroute Surbtal-Aarau/Suhr. Die dadurch entstehende Überschreitung des Planungswerts ES II Nachtbetrieb in den genannten Gebieten ist inakzeptabel.

Durch gänzlichen Verzicht auf die Surbtalroute und durch vermehrte Rechtskurven bei Nordstarts kann die Überschreitung des Planungswerts vermieden werden. Obwohl die konkreten An- und Abflugrouten nicht im Objektblatt, sondern erst im Betriebsreglement verbindlich festgesetzt werden, setzt das Objektblatt mit allgemeinen Grundsätzen den Rahmen für die Festlegung der Routen. Zudem wird durch die Festlegung der umhüllenden Lärmbelastungskurve Planungswert ES II Nachtbetrieb im Objektblatt die Grundlage für die später festzulegenden konkreten Routen gelegt. Deshalb fordern wir, dass die abstrakten Routendefinitionen inkl. Flottenmix, etc. so verändert werden, dass die umhüllende Lärmbelastungskurve Planungswert ES II Nachtbetrieb ausserhalb des Gebiets des Kantons Aargau zu liegen kommt.
Für die Aargauer Gemeinden, welche innerhalb der umhüllenden Lärmbelastungskurve ES II Nachtbetrieb liegen, sind die Entwicklungsmöglichkeiten stark reduziert. Neueinzonungen und Erschliessungen werden verunmöglicht. Ob dieser Tatsache unter der derzeit gültigen Lärmschutzverordnung durch Massnahmen, wie sie von verschiedenen Seiten angedacht sind, wie z.B. Ausnahmen für Bauten mit Minergie-Standard und kontrollierter Lüftung, dereinst begegnet werden kann, ist völlig ungewiss. Jedenfalls lässt die aktuelle Rechtslage keine Ausnahmen zu. Die betroffenen Gemeinden erleiden daher starke Einschränkungen in der Entwicklungsmöglichkeit und erleiden erheblichen Schaden.

Gegen die neue Surbtalroute sprechen auch Sicherheitsüberlegungen: Flugrouten nahe an den Kernkraftwerken Beznau 1 und 2, dem ZWILAG Würenlingen und dem Paul Scherrer Institut, Villigen, sind abzulehnen.

Dass durchaus Kapazitäten bei den Nachtabflügen nordwärts für Rechtskurven vorhanden sind, ist unter anderem daran erkennbar, dass die umhüllende Lärmkurve Planungswert ES II Nachtbetrieb bei Nordstarts mit Rechtskurve nach Osten im Entwurf des Objektblatts, Karte 2, weit weniger nach Osten ausgedehnt ist, als unter dem derzeitigen vorläufigen Betriebsreglement (vBR). Nach dem Koordinationsgespräch II lang die Verteilung zwischen Linkskurven und Rechtskurven bei nächtlichen Nordstarts noch bei 2/3 zu 1/3. Im Schlussbericht wurde diese Verteilung zuungunsten der betroffenen Aargauer Gemeinden abgeändert auf 3/4 zu 1/4. Diese Umverteilung führt auf der Westroute zu einer Erhöhung der Lärmbelastung um rund 4 dB. 

Wir fordern, dass der Nachtbetrieb mit Nordstarts wieder so zu ändern ist, dass der Planungswert ES II Nachtbetrieb in allen Aargauer Gemeinden eingehalten ist.

5) Kein gekröpfter Nordanflug mit Satellitennavigation
Die Variante EDVO-G sieht als Option der Variante EDVO den satellitengestützten gekröpften Nordanflug vor.

Obwohl die konkrete Sicherheitsprüfung erst im Rahmen des Erlasses des definitiven Betriebsregelements erfolgen wird, und dieser Anflug erst dann, wenn die entsprechende Technik vorhanden sein wird, eingeführt werden könnte, ist generell auf die Einführung eines auf Satellitentechnologie basierenden gekröpften Nordanflugs zu verzichten und damit die Variante EDVO-G aus dem Objektblatt ersatzlos zu streichen. Generelle Sicherheitsbedenken auch bei dereinst vorhandener Satellitennavigationstechnologie müssen dazu führen, dass die Variante EDVO-G nicht weiterverfolgt wird. Dazu gehört insbesondere der Schutz von Kernkraftwerken und weiteren sensitiven Anlagen, wie die Kernkraftwerke Beznau 1 und 2, das ZWILAG Würenlingen und das Paul Scherrer Institut, Villigen. Die Anflugroute für den gekröpften Nordanflug mit rund 40 Überflügen in der ersten Tagesstunde würde über die Kernkraftanlagen auf der Insel Beznau und in Würenlingen Richtung Nordgrenze führen, um dann in einer scharfen Rechtskurve Richtung Osten zu drehen. Das Risiko eines Flugzeugabsturzes auf eine dieser Anlagen führt dazu, dass der gekröpfte Nordanflug konsequent abgelehnt wird.

Zudem würden bei der Variante EDVO-G das Surbtalgebiet mit lärmintensiven Flügen nachts bis max. 23:30 Uhr und bereits wieder mit tiefen Anflügen morgens ab 06:00 Uhr beschallt werden. Diese Doppelbelastung jeweils am Ende und Anfang des Flugbetriebs ist nicht hinnehmbar. Auch ist zu befürchten, dass der satellitengestützte gekröpfte Nordanflug, ist diese Anflugvariante erst einmal eingeführt, sich auch im Tagbetrieb ausbreiten wird. Wir lehnen daher den satellitengestützten gekröpften Nordanflug kategorisch ab.

6) Kein Pistenausbau und damit keine Variante JOPT
Auch ohne Pistenverlängerungen in der Variante JOPT kann die prognostizierte künftig mögliche Verkehrsmenge von ca. 350'000 Bewegungen pro Jahr bewältigt werden. Der Trend hin zu grösseren, besser ausgelasteten Flugzeugen wird wahrscheinlich die Nachfragekurve der Flugbewegungen flacher werden lassen, als derzeit prognostiziert. Angesichts dessen schiesst die Variante JOPT mit der vorgesehenen Verlängerung der Pisten 14/32 und 28/10 über das Ziel hinaus.

Die Variante JOPT ist ersatzlos aus dem Objektblatt Flughafen Zürich zu streichen. 

Die bereits aufgezeigten Argumente und Forderungen betreffend das Nachtabflugregime nach Norden und die damit einhergehende Überschreitung des Planungswert ES II Nachtbetrieb in Lengnau, Schneisingen, Siglistorf, Fisibach, Wislikofen und Ehrendingen geltend für die Variante JOPT analog.

7) Nur hubrelevante Flüge in der ersten Nachtstunde sowie der ersten Tagesstunde

Die erhebliche Anzahl von 10'100 Nachtflügen pro Jahr führen zu starken Belästigungen der Bevölkerung. Um diese möglichst zu reduzieren, ist im Objektblatt Flughafen Zürich zwingend vorzuschreiben, dass in der ersten Nachtstunde (22.00 Uhr bis 23.00 Uhr) und ersten Tagesstunde (06.00 Uhr bis 07.00 Uhr) nur hubrelevante Flüge zugelassen werden dürfen. Mit dieser Forderung kann die Zahl der Weckflüge auf das für den Betrieb des Flughafens Zürich als Hub notwendige Mass reduziert werden.

8) Ausschöpfung technischen Fortschritts, Befolgung von Abflugrouten, Wegpunkte

Der Entwurf des Objektblatts sieht zwar vor, dass die Möglichkeiten technischen Fortschritts ausgeschöpft werden sollen (Entwurf Objektblatt, Seite 10). Zeitliche Vorgaben betreffend die Umsetzung des jeweiligen aktuellsten Stands der Technik werden jedoch keine gemacht. Es ist daher im Objektblatt vorzuschreiben, dass technische Möglichkeiten zur Reduzierung der Lärmimmissionen bei Vorhandensein konsequent ausgeschöpft und umgesetzt werden müssen.

Betreffend die Abflugrouten fordern wir, wie bereits oben festgehalten, den Verzicht auf Route Surbtal-Aarau/Suhr. Des Weiteren wird gefordert, dass in den Tagesrandstunden (06.00 Uhr bis 07.00 Uhr und 21.00 bis 22.00 Uhr) die Freigabe zum direkten Anflug des nächsten Anschlusspunkts an die Luftstrasse erst ab Flugfläche 80 erlaubt ist. Sollte die soeben formulierte Forderung nicht umgesetzt werden, so sind zwingend zu überfliegende Wegpunkte auf den Abflugrouten in Nahbereich des Flughafens Zürich, insbesondere im Bereich dicht besiedelter Gebiete, festzusetzen, die zwingend zu überfliegen sind. Damit kann die Streuung der Lärmimmissionen auf dicht besiedelte Gebiete möglichst gering gehalten werden.

Um die Lärmimmissionen von startenden Flugzeugen möglichst gering zu halten, fordern wir ferner eine Auflage im Objektblatt Flughafen Zürich für das dereinstige definitive Betriebsregelement in dem Sinne, dass die Abflugrouten resp. das Abflugprozedere zwingend vorsehen, dass die startenden Maschinen im Nahbereich des Flughafens mit maximaler Startleistung und optimalem Steigprofil verkehren müssen.

9) Continuous Descent approach (CDA) und „kanalisiertes Vectoring“
Wie generell vom Kanton Aargau gefordert, sind die Anflugtechnik CDA und das kanalisierte Vectoring als Massnahmen zur Reduzierung der Lärmimmissionen in den überflogenen Gebieten zwischen den Warteräumen bis zur Aufnahme der Eigennavigation im ILS-Verfahren vorzuschreiben. Allenfalls sind diese Verfahren aus Kapazitätsgründen auf die erste Tagesstunde und die erste Nachtstunde zu beschränken.

10) Überwachung der Lärmimmissionen/Sanktionssystem
Derzeit sieht der Entwurf des Objektsblatts Flughafen Zürich ein larges Lärmüberwachungs- und Lärmüberschreitungssanktionssystem vor. Erst wenn die Lärmimmissionen die zulässige Belastung mehr als 3 Jahre lang um mindestens 1 dB(A) überschreiten, würden die Behörden verpflichtet, notwendige Massnahmen zur Einhaltung der zulässigen Belastung zu treffen.

Es kann nicht angehen und hebelt die Lärmschutzgesetzgebung über den Vollzug aus, wenn erst eine Überschreitung um mehr als 1 dB(A) die Behörden zum Handeln verpflichtet. Damit würden ja sämtliche Grenzwerte der Lärmschutzverordnung faktisch um 1 dB(A) erhöht. Wir fordern konsequent die Einhaltung der geltenden gesetzlichen Grenzwerte.

Die vorgesehen Mindestdauer der Überschreitung der Lärmgrenzwerte um mindestens 3 Jahre ist zu lang. Da davon auszugehen ist, dass der Flugbetrieb stetig wachsen wird, führt diese lange Zuwartensdauer zusammen mit der vorgesehenen Überschreitung der Grenzwerte um mind. 1 dB(A) dazu, dass faktisch die Betreiberin des Flughafens Zürich ab Erreichen der Maximalwerte wohl über 4 oder mehr Jahre nicht an die geltenden gesetzlichen Lärmgrenzwerte gebunden wäre, d.h. diese sanktionslos überschreiten dürfte. Dies lehnen wir klar ab. Wir fordern, dass die Behörden aktiv werden, wenn bereits nach einer Erfassungsperiode von 1 Jahr feststeht, dass die Grenzwerte überschritten sind.

______________

Aufgrund der in vorliegender Stellungnahme erfolgten Argumente stellen wir abschliessend folgende 

A N T R Ä G E :

1.

Es ist in den möglichen künftigen Betriebsvarianten EOPT und EDVO des Objektblatts für den Flughafen Zürich im Zuge einer anzustrebenden Fluglärmverteilung, die alle Regionen um den Flughafen einbezieht, auch dem Süden ein höherer Anteil von Flugbewegungen v.a. in den Betriebsrandzeiten zuzuweisen.

2.

Es ist im Objektblatt Flughafen Zürich die Einhaltung von 8 Stunden Nachtruhe von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr zwingend vorzuschreiben, d.h. der Flugbetrieb ist auf die Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr zu beschränken.

2.1
Eventualtier ist die Nachtsperrzeit zwischen 23.00 Uhr, respektive 23.30 Uhr bei Verspätungsabbau, und 06.00 Uhr festzusetzen. Verspätungsabbau zwischen 23.30 Uhr und 00.30 Uhr darf nicht möglich sein. 

2.2

Es sind – ebenfalls eventualiter - während der ersten Nachtstunde, 22.00 Uhr bis 23.00 Uhr, und der ersten Tagesstunde, 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr, nur hubrelevante Flüge zuzulassen.

2.3

Das nächtliche Abflugregime nordwärts ist eventualiter derart abzuändern, dass die umhüllende Lärmbelastungskurve Planungswert ES II Nachtbetrieb, Karte 2 zum SIL-Objektblatt Flughafen Zürich, nicht mehr die Gebiete der Gemeinden Lengnau, Schneisingen, Siglistorf, Fisibach, Wislikofen und Ehrendingen tangiert. 

3.

Auf eine Abflugroute Surbtal-Aarau/Suhr ist zu verzichten, und die entsprechende Abflugroute im SIL-Objektblatt Flughafen Zürich und in der Abbildung 2: An- und Abflugrouten ist ersatzlos zu streichen.

4.

Auf die Einführung des gekröpften Nordanflugs mit Satellitennavigation ist vollständig zu verzichten, und damit ist die Variante EDVO-G im SIL-Objektblatt Flughafen Zürich ersatzlos zu streichen.

5.

Auf die Variante JOPT, welche Pistenverlängerungen vorsieht, ist zu verzichten, und diese Variante ist im SIL-Objektblatt Flughafen Zürich ersatzlos zu streichen.

6.

Es ist im SIL-Objektblatt Flughafen Zürich zwingend vorzuschreiben, dass die jeweils aktuell vorhandenen Möglichkeiten des technischen Fortschritts, welche zur Reduzierung der Lärmimmissionen durch den Flugverkehr beitragen, vorbehaltlos anzuwenden sind.

Es ist des Weiteren im Objektblatt Flughafen Zürich vorzuschreiben, dass auch am Tage, zumindest in der ersten Tagesstunde, 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr, und der letzten Tagesstunde, 21.00 Uhr bis 22.00 Uhr, die Abflugrouten erst ab Flugfläche 80 verlassen werden dürfen. Sollte diese Forderung nicht umgesetzt werden, so sind zwingend zu überfliegende Wegpunkte auf den Abflugrouten so festzulegen, dass siedlungsdichte Gebiete mit möglichst wenigen Lärmimmissionen belastet werden und keine Streuung der Lärmimmissionen stattfinden kann. 

7.

Der Continuous Descent Approach (CDA) und das "kanalisierte Vectorin" sind für den Flug ab Warteraum bis zur Aufnahme der Eigennavigation auf dem ILS-Leitstrahl vorzuschreiben. 
8.

Es ist im Objektblatt Flughafen Zürich zwingend festzulegen, dass bei der Überschreitung der zulässigen Lärmbelastung in einer Lärmerhebungsperiode von einem Jahr innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss der Lärmerhebungsperiode die zuständigen Bundesstellen nach Konsultation der betroffenen Kantone und betrieblich betroffenen Organisationen die zur Verminderung der Lärmbelastung notwendigen Massnahmen anordnet.

_____________

Wir ersuchen Sie, sehr geehrter Herr Dr. Müller, sehr geehrte Damen und Herren unsere Anträge wohlwollend zu prüfen und diesen stattzugeben.

[Grussformel]
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